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ANALYSEN UND BERICHTE

Vermögens- und Einkommensumverteilung 
durdi steuerpolitisdie IVlaßnalimen?

Gerhard Zeitei, Mannheim

Die Theorie und die Praxis redistributiver Ge
staltungsmöglichkeiten der Besteuerung sind 

in starkem Maße durch zwei Grundprobleme ge
kennzeichnet, die in der öffentlichen Diskussion 
nicht immer klar zum Ausdruck gebracht werden. 
Provozierend formuliert, läßt sich feststellen, daß 
diese noch immer überwiegend in den Denkkate
gorien vergangener Jahrzehnte geführt wird. Bei
spielhaft hierfür sei auf die Kontroverse über den 
zweckmäßigen Anteil der sogenannten „direkten“ 
und „indirekten“ Steuern verwiesen, wobei diese 
als „schlechte“, jene als „gute“ Steuern gelten. 
Auf der Basis derartiger „klischeebehafteter“ Er
örterungen kann schwerlich eine klarere Urteils
bildung erwartet werden.

Vielfältige Aufgaben der Steuerpolitik

Das eine Grundproblem redistributiver Steuerge
staltung besteht darin, daß die Abgabenerhebung 
heute in sehr viel stärkerem Maße als früher 
durch andere Aufgaben geprägt ist. So soll die 
Besteuerung auch dazu beitragen, konjunkturelle 
Schwankungen zu mindern und vor allem das 
wirtschaftliche Wachstum zu fördern, im Zweifel 
erscheint es besser, das verfügbare Sozialprodukt 
kräftig zu mehren, als ein gegebenes oder schwach 
steigendes Sozialprodukt nur besser zu verteilen. 
Und es läßt sich leider zeigen, daß die Zahl mög
licher Konfliktfälle größer ist, als vielfach ange
nommen wird. Eine praktische Urteilsbildung ist 
daher mit großen Gewichtungsdifferenzen behaftet.

Andere Konfliktmöglichkeiten infolge weiterer Auf
gabenzuweisungen an die Steuerpolitik kommen 
hinzu. Hingewiesen sei etwa auf regionalpolitische 
Funktionen (Förderung von wirtschaftlich schwa
chen Gebieten) oder allgemein strukturpolitische 
Anliegen (Förderung einzelner Branchen oder Ent
wicklungsbereiche). In der gegenwärtigenSituation 
kann ferner nicht übersehen werden, daß in der 
Besteuerung selbst ein Mittel zur Transformation 
der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung erblickt 
wird. Daher sind Urteile über die redistributiven 
Möglichkeiten der Steuergestattung in stärkerem 
Maße dadurch mitbestimmt, wie die verschiedenen

Funktionen skaliert und Konfliktwirkungen im 
Rahmen übereinstimmender Skalenwerte gewichtet 
werden.

Hierdurch bedingte Meinungsverschiedenheiten 
über das redistributiv Zweckmäßige in der Be
steuerung werden vermehrt durch prinzipielle An
forderungen an die Abgabenerhebung, wie etwa 
die der Einfachheit oder der Einpassung in das 
gültige Rechtssystem und die richterliche Über
prüfungsmöglichkeit einzelner Besteuerungsakte. 
In diesem Zusammenhang muß darauf aufmerk
sam gemacht werden, daß das in der öffentlichen 
Diskussion so viel zitierte Prinzip der Leistungs
fähigkeit leider sehr unterschiedlich interpretiert 
werden kann, so daß der Verweis hierauf häufig 
Meinungsverschiedenheiten mehr verdeckt und 
nicht zur Klärung beiträgt.

Relativierung der redistributiven 
Gestaltungsmögllchkeit

Mit dem Vorhergehenden ist bereits auf das 
zweite Grundproblem hingewiesen, das sich bei 
der Frage nach der redistributiven Gestaltungs
möglichkeit der Besteuerung stellt, nämlich der 
Effizienz der möglichen Ansätze, sei es in der 
Struktur des gesamten Systemaufbaues, sei es 
bei der Ausformung einzelner Abgaben. Dies wird 
vor allem bestimmt durch die Überwälzungs- und 
Ausweichmögllchkelten der den einzelnen Steuer
pflichtigen auferlegten Lasten. Ohne daß hier auf 
Einzelprobleme eingegangen werden kann, sei als 
Ergebnis der umfangreichen neueren Forschungen 
festgehalten, daß sich eine erhebliche Relativie
rung früherer Auffassungen ergeben hat. Diese
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Feststellung gilt im besonderen Maße für die Ein- 
kommens-, Gewinn- und laufende Vermögensbe
steuerung, deren Vorteilhaftigkeit unter diesem 
Aspekt nur noch graduell anerkannt wird. Mit 
umgekehrten Vorzeichen gilt eine solche Fest
stellung auch für die sogenannten „indirekten“ 
Steuern, insbesondere für die Umsatzsteuer in der 
Form der Mehrwertsteuer. Da empirisch beweis
kräftige Belege in dieser Frage nicht sehr zahl
reich sind, ist das Spektrum der Meinungen 
relativ weit. Dieser Sachverhalt gibt Anlaß zu ent
sprechenden Divergenzen in der Einschätzung 
der Zweckmäßigkeit einzelner steuerlicher Ver
fahrensweisen.

Beschränkungen durch die 
Integrationsbemühungen

In ähnlicher Weise muß die Problematik steuer
licher Ausweichmöglichkeiten stärker gewürdigt 
werden als in der Vergangenheit, und zwar vor
nehmlich aus zwei Gründen. Einmal schafft das 
sehr viel höhere Belastungsniveau stärkere An
reize, Lücken der steuerlichen Gesetzgebung aus
zunutzen bzw. der Abgabenpflicht auszuweichen. 
Und es ist ganz allgemein beachtlich, daß die 
Debatte um die redistributive Gestaltung der 
Besteuerung von erheblich gemäßigteren Besteue
rungsvorstellungen geprägt war. In diesem Zu
sammenhang ist es gewiß berechtigt, von einem 
qualitativen Umschlagen zu sprechen.

Damit verbunden ist sodann der Gesichtspunkt 
der zunehmenden internationalen Verflechtung, 
die wiederum besonderes Gewicht hat für die 
zwischenstaatlichen Integrationsvorhaben. Die re
distributiven Gestaltungsmöglichkeiten der Be
steuerung weichen erheblich voneinander ab, je 
nachdem, ob es sich um ein international mehr 
oder weniger geschlossenes oder offenes Wirt
schaftssystem handelt, d. h. der Handels-, Zah- 
lungs- und Personenverkehr streng kontrolliert 
wird oder nicht. Und für ein offenes Wirtschafts
system ist es wiederum nicht gleichgültig, ob die 
Belastungsniveaus und die Steuerstrukturen in 
den Hauptpartnerländern weniger oder stärker 
divergieren. Je weniger davon auszugehen ist, 
daß weitreichende Redistributionsvorstellungen 
von wirtschaftlich verflochtenen Staaten einheit
lich verfolgt werden, desto fragwürdiger muß die 
Erfolgschance eines isolierten Vorgehens beur
teilt werden. Die dann gravierender werdenden 
Ausweichtendenzen betroffener Steuerpflichtiger 
sind um so weniger zu vermeiden, als die hierzu 
erforderlichen Gesetzgebungsakte fast immer der 
Mitwirkung ausländischer Staaten bedürfen, deren 
andersgeartete Interessenlage gerade eine ein
heitlichere Verfahrensweise verhindert. Die Dis* 
kussion um das — noch immer nicht verabschie
dete -  Steuerfluchtgesetz hat die sich ergebenden

gesetzlichen Regelungsschwierigkeiten deutlich 
werden lassen — ganz unabhängig von der Wirk
samkeit der vorgesehenen Maßnahmen.

Für die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten zur 
Realisierung einer gleichmäßigeren Einkommens
und Vermögensverteilung in der Bundesrepublik 
Deutschland ergeben sich aus den Integrations
bemühungen wohl die schwerstwiegenden Ein
schränkungen. Dies muß namentlich deshalb fest
gestellt werden, weil hier die effektive Gewinn- und 
Vermögensteuerbelastung im Vergleich zu den 
westlichen Hauptpartnerländern am höchsten sein 
dürfte. Bloße Tarif- und Bewertungsvergleiche 
vermögen bei einer vergleichenden Analyse nur 
beschränkt Aufschluß zu vermitteln, weil es nicht 
zuletzt auch auf die Erhebungs- und Kontroll- 
strenge ankommt. Die internationale Praxis ist 
recht unterschiedlich und ist zumeist eng korreliert 
mit dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand und 
der Bevölkerungsmentalität. Nicht zufällig weicht 
die Besteuerungsstruktur in der BRD und den 
Niederlanden einerseits sowie in Frankreich und 
Italien andererseits erheblich voneinander ab. Und 
die letztgenannten Länder dürften auf absehbare 
Zeit kaum in der Lage sein, das höhere Gewicht 
der Mehrwert- und speziellen Verbrauchsteuern 
entsprechend zu vermindern.

Verschärfte 
redistributive Ausgestaltung unzweckmäßig

Die redistributiven Zielsetzungen der Besteuerung 
sind im Prinzip gewiß unbestritten. Indessen 
dürften die vorhergehenden Ausführungen deutlich 
gemacht haben, daß und warum die Meinungen 
über das zweckmäßige Maß so weit auseinander
gehen, wie dies zur Zeit in der öffentlichen Dis
kussion erkennbar wird. Bei dem erreichten 
Belastungsniveau in der BRD, der gegebenen 
Steuerstruktur und den namentlich international 
verfolgten Verflechtungsabsichten erscheint mir 
eine wesentlich verschärfte redistributive Ausge
staltung unzweckmäßig. Hier geht es meines Er
achtens sehr viel mehr darum, vorhandene 
„Schlupflöcher“, insbesondere im Zusammenhang 
mit speziellen Vergünstigungen, zu schließen. 
Diese Auffassung sei an einigen Hauptbeispielen 
konkreter Steuergestaltung in gebotener Kürze 
erläutert.
Soweit aus systematischen und Vereinfachungs
gründen der Abbau einer Reihe spezieller Ver
brauch-, Kapitalverkehr- und insbesondere der 
Gewerbesteuer erwogen wird, kann die Deckung 
des Einnahmeausfalles auch nicht annähernd im 
Rahmen der Einkommen-, Körperschaft-, Vermö
gen- und Erbschaftsteuer erfolgen. Vielmehr 
kommt in erster Linie nur ein Ausgleich über eine 
vermehrte Mehrwertsteueranspannung in Be
tracht. Damit dürfte der Redistributionseffekt des
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gesamten Steuersystems kaum wesentlich ver
ändert werden, weil namentlich die Wirkungen 
der Gewerbe- und Mehrwertsteuer auf die Ein
kommens- und Vermögensverteilung insgesamt 
gleichartig sind. Bei entsprechend differenzierten 
Mehrwertsteuersätzen (z. B. Abstufung der Sätze 
nach der sozialen Dringlichkeit des Bedarfs) ließe 
sich sogar eine günstigere Verteilungswirkung er
zielen. Wenn in diesem Zusammenhang von einer 
Verlagerungstendenz zu den indirekten Steuern 
gesprochen wird, so ist dies nur aus der häufig 
falschen Kategorisierung der Gewerbesteuer zu 
erklären.

Höhere Spitzenbelastung 
der Gewinne nicht angezeigt

Soll die Verteilungswirkung der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer erhöht werden, so setzt dies
— wenn von steuertechnischen Einzelfragen zu
nächst abgesehen wird -  eine verschärfte Pro
gression in der Tarifgestaltung namentlich mit 
höheren Spitzensteuersätzen voraus. Die Höchst
belastung bei der Einkommensteuer kann indessen

nicht unabhängig vom Körperschaftsteuersatz 
gesehen werden, weil sich andernfalls uner
wünschte Gewinnverlagerungstendenzen ergeben. 
Sowohl im Hinblick auf die wachstumspolitische 
Zielsetzung als auch bei Berücksichtigung der 
Gewinnsteuerbelastung im Ausland, insbesondere 
in der EWG, erscheint eine beachtlich höhere 
Spitzenbelastung der Gewinneinkünfte nicht ange
zeigt. Infolgedessen dürfte der Spielraum für eine 
Tarifanspannung gering sein und höchstens aus
reichen, um gebotene Erhöhungen der Frei- und 
Pauschbeträge zu kompensieren, die vor allem 
den Beziehern niederer Einkommen zugute 
kommen.

Das gegenwärtige Körperschaftsteuersystem wirkt 
den angestrebten eigentumspolitischen und redi- 
stributiven Zielen entgegen. Diesen würde ein 
Übergang zum sogenannten „Anrechnungsver
fahren“ mehr entsprechen. Daher ist es verwunder
lich, daß Reformabsichten gerade in diesem 
Bereich Bedenken auslösen, die letztlich wohl in 
abweichenden Ordnungsvorstellungen begründet 
sein dürften. Da die Doppelbelastung der Körper-
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schaftsgewinne auch gegenwärtig schon abgemil
dert ist, dürfen die Änderungen in den gesamten 
Verteilungswiri<ungen, insbesondere bei Berüci<- 
sichtigung der Anhebung der Spitzensteuersätze, 
nicht überschätzt werden.

Besondere Hoffnungen in bezug auf die steuer
lichen Möglichkeiten zur Realisierung einer gleich
mäßigeren Einkommens- und Vermögensverteilung 
werden zumeist mit der Vermögen- und Erbschaft
steuer verbunden.

Problembeladene Vermögensteuer

Für die Vermögensteuer, die der laufenden Vor
belastung der fundierten Einkommen dienen soll, 
muß indessen zunächst festgestellt werden, daß 
sie wegen der Bewertungsprobleme zu den ver
waltungstechnisch schwierigsten und aufwendig
sten Steuern gehört. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund wird sie nur in wenigen Staaten überhaupt 
erhoben -  im Bereich der EWG z. B. nur noch in 
den Niederlanden. Und die aus Gründen der 
Gleichmäßigkeit immer wieder geforderte zeitnahe 
Bewertungsanpassung ist bis in die Gegenwart 
praktisch nicht realisiert worden und dürfte auch 
zweifelhaft bleiben, solange es sich um ein Mas
senbewertungsverfahren handelt. Letztlich kann 
aber auch der redistributive Effekt wegen der 
hauptsächlich von den Unternehmungen aufge
brachten und überwälzbaren Einnahmen bei pro
portionaler Tarifgestaltung nicht sehr hoch be
wertet werden, insbesondere solange die Beträge 
bei der Einkommensbesteuerung absetzbar bleiben.

Die Erbschaftsbesteuerung ist in allen vorgenann
ten Beziehungen nicht den gleichen Einwänden 
ausgesetzt wie die Vermögensteuer. Sie eignet 
sich daher noch am ehesten für die Zwecke der 
Vermögensredistribution, sofern eine Überspan
nung vermieden wird. Es liegt in der Konsequenz 
einer Politik der gleichmäßigeren Vermögensver
teilung, daß die Besitzer „kleinerer“ Vermögen 
möglichst gänzlich steuerfrei bleiben. Eine schär
fere Belastung der „mittleren“ Vermögensbesitzer 
empfiehlt sich nicht, weil auf diesem Wege der 
betriebliche Konzentrationsprozeß verstärkt und 
damit die marktwirtschaftliche Ordnung in ihrer 
Funktionsfähigkeit gefährdet wird. Dagegen be
gegnet eine stärkere Besteuerung „größerer“ Ver
mögen weniger Bedenken, soweit die internatio
nalen Besteuerungsdifferenzen nicht Anlaß zu 
Verlagerungstendenzen geben.

Unter denjenigen Besteuerungsmöglichkeiten, die 
speziell für den Zweck einer breiteren Vermögens
streuung prinzipiell in Betracht kommen, sei die 
Möglichkeit einer einmaligen speziellen Ver
mögensabgabe erwähnt. Sie soll nicht näher er
örtert werden, weil ihre prinzipielle Rechtfertigung 
in unserer Wirtschaftsordnung neben einer laufen

den Vermögen- und Erbschaftsteuer fragwürdig 
erscheint und ihre Erhebung besonderen Schwie
rigkeiten begegnet.

Zusätzliche Abgabe verfehlt

Lebhaft diskutiert wird neuerdings die Finanzie
rung zusätzlicher Vermögensbildungsausgaben 
durch eine spezielle Zusatzbesteuerung. Unabhän
gig von der Bereitstellung zusätzlicher öffentlicher 
Mittel für dieses Ziel kann die Zweckmäßigkeit 
einer solchen Maßnahme nur im Rahmen der ge
samten Systemwirkungen und -belastung beurteilt 
werden. Soweit die Erhebung auf Kapital- bzw. 
Vermögenswerten beruht, würde auf diese Weise 
die erwähnte Problematik der erhobenen Ver
mögensteuern verschärft. Und eine vermehrte 
Ertrags- bzw. Gewinnbelastung müßte sich in die 
Einkommens- und Körperschaftsbesteuerung, 
namentlich die als angemessen erachtete Ge
samtbelastung, einpassen. Da es letztlich nur um 
die Zweckbindung eines bestimmten Teiles der 
Steuereinnahmen geht, erscheint mir eine zu
sätzliche Abgabe steuersystematisch verfehlt.
Dieser Überblick mag genügen, um darzutun, daß 
der Spielraum für eine weitere Verschärfung der 
redistributiven Steuergestaltung meines Erachtens 
verhältnismäßig eng begrenzt ist — bei einem 
sicher breiten Meinungsspektrum im Hinblick auf 
subjektive Wertungen der angedeuteten Grund
probleme. Für bedeutsamer halte ich das „Ver
stopfen unerwünschter Schlupflöcher“, wie z. B. 
bei den realisierten Spekulationsgewinnen und 
einer Reihe spezieller Abzugs- und Entrichtungs
möglichkeiten. Aber auch Verbesserungen unserer 
Steuergestaltung in diesem Sinne ändern im 
großen und ganzen wenig an dem Sachverhalt, 
daß steuerliche Redistributionseffekte in Zukunft 
stärker horizontaler als vertikaler Art sein dürften, 
d. h. sich innerhalb gleicher Einkommensgruppen 
vollziehen entsprechend der anteiligen Verwen
dung von Einkommen zum Zwecke der Ersparnis
bildung und des Konsums. Und eine solche 
Grundorientierung steht durchaus im Einklang 
mit den Grundprinzipien unserer Wirtschaftsord
nung und Prozeßgestaltung.

Die primären Ansätze einer Vermögensbildungs
politik für breitere Bevölkerungskreise sind in 
Zukunft mehr auf der Seite der staatlichen Aus
gaben zu suchen. Und hier sind die Möglichkeiten 
noch lange nicht in gleicher Weise ausgeschöpft 
wie bei der Steuererhebung. Eine befriedigendere 
Lösung der Verteilungsfrage kann nur erwartet 
werden, wenn in diesem Bereich alle möglichen 
Ansätze im Rahmen unserer Wirtschaftsordnung 
koordiniert genutzt werden, ohne daß es zu 
Transformationstendenzen kommt, die einer letzt
lich gewollten Mehrung individueller Unabhängig
keit zuwiderlaufen.
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